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Die mit Bezugserlass eingeführte Vergütungsordnung der Bundesan-
stalt für Wasserbau (BAW) für die Berechnung und Kostenerstattung
von Leistungen für Dritte (VL-BAW-Dritte) ist inhaltlich überarbeitet
und an die Kostenentwicklung angepasst worden.

Die neue Vergütungsordnung VL-BAW-Dritte (Ausgabe 2021) ist ab
1. Juli 2021 gültig. Der Bezugserlass wird aufgehoben.

Dieser Erlass wird in das Verzeichnis „Technisches Regelwerk Was-
serstraßen (TR-W)“ im Abschnitt 8 „Sonstige Regelungen“ aufge-
nommen und steht auf den Webseiten des „Informationszentrums
Wasserbau – WSV“ der BAW unter https://izw.baw.de/wsv/planen-
bauen/tr-w zum Download zur Verfügung.

Dieser Erlass wird im Verkehrsblatt veröffentlicht.
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